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 Veröffentlicht am 09.01.2007

Norm

KO §174

KO §173a

KO §213

Rechtssatz

Im Konkursverfahren treten die Folgen der Zustellung bereits mit der ö5entlichen Bekanntmachung in der

Insolvenzdatei ungeachtet einer individuellen Zustellung ein, sofern die ö5entliche Bekanntmachung im Gesetz

ausdrücklich vorgeschrieben ist. Das ist zB bei der Beendigung des Abschöpfungsverfahrens der Fall.

Entscheidungstexte

13 R 5/07v
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